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ERKLAERUNG DER TAGSATZUNGSGESANDTENDER V KATH. ORTE UND [KATH. ]
GLARUS [AN DER TAGSATZUNG IN BADEN] BEZUEGLICH DER
GLAUBENSSTREITIGKEITEN IM THURGAU

Die Gesandten geben kund , bei ihren früheren Beschlüssen und Ver¬
lautbarungen bleiben zu wollen . Damit aber jedermann sehe , dass
man nicht leichtfertig eine Teilung [des Thurgaus ] anstrebe,
möchten sie den Gesandten der vermittelnden Orte [FR , SO, BS , SH
und AP] ein Schreiben , das 1533 [Abschied von Einsiedeln '*' ] - kurz
nach Aufrichtung des Landfriedens [von 1531 ] - verfasst worden sei
sowie einen Abschied von Locarno aus dem Jahre 1560 vorlegen , wor¬
aus eindeutig hervorgehe , wie der Landfriede auszulegen sei . Da
nun Zürich tatsächlich gegen den Landfrieden gehandelt , wäre man
eigentlich genötigt , zur Teilung [des Thurgaus ] zu schreiten.
Falls aber den kath . Orten in Zukunft bezüglich dieser Herrschafts
angelegenheiten kein Unrecht mehr zugefügt werde , möchte man da¬
von jedoch lieber Abstand nehmen und die noch hängigen Probleme
mit den übrigen reg . Orten gütlich bereinigen.
Wenn die vermittelnden Orte die Klageartikel Zürichs jenen der
kath . Orte gegenüberstellten , würden sie nur zu deutlich sehen,
wie wenig begründet die Klagen der Limmatstadt seien . Ihre , der
kath . Orte , Klagen zielten zum ersten dahin , dass sich Zürich un¬
gerechtfertigte Neuerungen herausnehme . Zweitens würden sie "der
Underthanen sadhen an siah Züahenj umb gteichsamb Jren eigne sach d.aruss Ze~
machen" 3 wodurch Zürich natürlich die kath . Orte herausfordere

Drittens stiessen sie Mehrheitsentscheide der reg . Orte und Ur¬
teile der Landvögte um und würden nach eigenem Gutdünken handeln
oder grundlos Protest einlegen . Viertens erlaube sich Zürich Ein¬
griffe in die Ehegerichtsbarkeit , in Vogteiangelegenheiten und
andere Rechtsbereiche . Fünftens versuche es , Gotteshäuser und
andere [ Institutionen und Personen ] durch "Arrestsmitlen"  oder durch
Bedrohung sich gefügig zu machen . Alle diese Klagen seien wohlbe¬
gründet und müssten bei einem möglichen Teilungsverfahren mitbe¬
rücksichtigt werden.



So sei man guter Hoffnung , die Schiedorte würden die kath . Orte

in ihren Rechten schützen und bei einer allfälligen Teilung [des

Thurgaus ] ihre guten Dienste zur Verfügung stellen.
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